
 

BESCHLÜSSE 
aus der 45. Sitzung des Kreisausschusses am 24. Juni 2019 

 
 

TAGESORDNUNG  d e r  ö f f e n t l i c h e n  S i t z u n g  
 
1. Aufstellung einer Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht 

 
2. Bestellung eines Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters zur Landrats- 

und Kreistagswahl am 15.03.2020 
 
3. Erlass einer Wahlordnung für die Einrichtung eines Inklusionsbeirats beim Landkreis 

Unterallgäu 
 
4. Stadtbus-Regionalbus-Konzept Memmingen-Unterallgäu 
 
5. Anpassung des Investitionszuschusses für das Kommunalunternehmen Kreiskliniken 

Unterallgäu aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses 2018 
 
6. Bezuschussung des THW-Fördervereins Memmingen zum Kauf eines Teleladers 
 

 
1. Aufstellung einer Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht 

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Vorschlagsliste für die Wahl der eh-
renamtlichen Richter beim Verwaltungsgericht Augsburg, die dieser Niederschrift als 
Anlage beigefügt und Bestandteil dieses Beschlusses ist, mit der erforderlichen 
Stimmenmehrheit zuzustimmen. 
 
Anwesend: 12 
Für 12 Stimmen : gegen 0 Stimmen 

 

  



LANDKREIS UNTERALLGÄU Seite: 2 
Beschlüsse aus der 45. Sitzung des Kreisausschusses am 24. Juni 2019 
 

2. Bestellung eines Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters zur Landrats- 
und Kreistagswahl am 15.03.2020 

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss:  
Frau Doris Back wird zur Kreiswahlleiterin und Herr Frank Rattel zum Stellvertreter 
für die Kreistags- und Landratswahl am 15.03.2020 berufen.  
 
Anwesend: 12 
Für 12 Stimmen : gegen 0 Stimmen 

 

 
3. Erlass einer Wahlordnung für die Einrichtung eines Inklusionsbeirats beim Landkreis 

Unterallgäu 
 

Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss beschließt die „Wahlordnung des Inklusionsbeirats für den 
Landkreis Unterallgäu“ und beauftragt die Koordinationsstelle Inklusion mit der wei-
teren Planung und Durchführung der Wahl.  
 
Anwesend: 12 
Für 12 Stimmen : gegen 0 Stimmen 

 

 
4. Stadtbus-Regionalbus-Konzept Memmingen-Unterallgäu 
 

Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, dem Harmonisierungskonzept Stadtbus-
Regionalbus Memmingen/Unterallgäu zuzustimmen. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, hierzu eine Zweckvereinbarung zwischen Landkreis Unterallgäu und Stadt 
Memmingen zu erstellen. Diese Zweckvereinbarung bedarf einer weiteren Zustim-
mung des Kreisausschusses und Kreistages. 
Ferner wird empfohlen, die Finanzierung der zusätzlichen Verkehrsleistung von ca. 
25.000 km/Jahr der Regionalbuslinien auf Basis der Allgemeinen Vorschrift „Festset-
zung des Gemeinschaftstarifs für den Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) als 
Höchsttarif“ vom 19.05.2014 zu übernehmen. Die Abrechnung und Kontrolle erfolgt 
über die VVM GmbH. 
 
Anwesend: 12 
Für 12 Stimmen : gegen 0 Stimmen  
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Beschlüsse aus der 45. Sitzung des Kreisausschusses am 24. Juni 2019 
 

5. Anpassung des Investitionszuschusses für das Kommunalunternehmen Kreisklini-
ken Unterallgäu aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses 2018 

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die überplanmäßigen Ausgaben bei der 
Hhst. 1.5100.9850 (Investitionszuschuss an das Kommunalunternehmen Kreisklini-
ken Unterallgäu) in Höhe von 1.992.519,16 € zu genehmigen. Die Deckung erfolgt 
durch die Minderausgaben bei der Hhst. 0.5100.7150 (Fehlbetragsabdeckung des 
Kommunalunternehmens Kreiskliniken Unterallgäu) in derselben Höhe. Das Kom-
munalunternehmen Kreiskliniken Unterallgäu erhält im Jahr 2019 einen Investiti-
onszuschuss in Höhe von insgesamt 4.417.319,16 €. Der Defizitausgleich in Höhe 
von 507.480,84 € wird im Haushaltsjahr 2019 vollständig geleistet. 
 
Anwesend: 12 
Für 12 Stimmen : gegen 0 Stimmen 

 

 
6. Bezuschussung des THW-Fördervereins Memmingen zum Kauf eines Teleladers 
 

Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss beschließt, dem THW-Förderverein „Ortsvereinigung der Helfer 
und Förderer des Technischen Hilfswerks Memmingen e. V.“ einen einmaligen Zu-
schuss i. H. v. 10.000 € zur Anschaffung eines Teleladers zu gewähren. 
 
Anwesend: 12 
Für 12 Stimmen : gegen 0 Stimmen 
 

 


